
Patient muss jeden
Arzt einzeln auf
Allergien hinweisen
Schadenersatz. Mann starb, weil Zahnarzt
Infos nicht an den Anästhesisten weitergab.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Wer Vorerkrankungen hat,
sollte diese jedem Arzt einzeln
nennen. Und nicht darauf ver-
trauen, dass der eine Mediziner
dem Kollegen die Informationen
weitergibt, auch wenn diese zu-
sammenarbeiten. Ansonsten
kann nicht nur eine Minderung
des Schmerzengelds, sondern so-
gar der Tod drohen, wie ein tragi-
scher Fall rund um eine Zahnbe-
handlung zeigt.

Dabei hatte der Mann bei
seinem Zahnarzt in einem Frage-
bogen ausdrücklich seine Proble-
me angegeben. Er vermerkte, auf
Voltaren bzw. dessen Wirkstoff
Diclofenac allergisch zu sein.
Und er gab an, Medikamente we-
gen Bluthochdrucks, erhöhter
Zuckerwerte und wegen der
Schilddrüse zu nehmen.

Der Zahnarzt schlug dem
Mann für das Unterkiefer eine
Teilprothese vor, während im
Oberkiefer alle noch vorhande-
nen Zähne entfernt und durch
eine Totalprothese ersetzt wer-
den sollten. Der Mediziner riet zu
einer Lokalanästhesie, weil diese
ausreiche, um den Eingriff
schmerzfrei zu überstehen. Der
Patient bestand aber auf eine
Vollnarkose.

Für diese war ein Anästhesist
zuständig. Der Zahnarzt sagte
das dem Patienten und erklärte
ihm, dass er alle Fragen, die sich
im Zusammenhang mit der Nar-
kose stellen, mit dem anderen
Arzt besprechen solle. Den Fra-
gebogen, in dem der Patient sei-
ne Allergien geschildert hatte,
gab der Zahnarzt aber nicht an
seinen Kollegen weiter.

Es kam auch noch zu einem
Aufklärungsgespräch zwischen
dem Anästhesisten und dem Pa-
tienten. Als es um Allergien und
Unverträglichkeiten ging, erklär-
te der Patient diesmal aber nur,
dass er einmal auf einen Bienen-
stich allergisch reagiert habe.
Von Problemen mit Voltaren sag-
te der Mann nichts. Ebendieses
wurde bei der totalintravenösen
Anästhesie aber mitverabreicht.

Der Mann erlitt einen anaphylak-
tischen Schock und starb wäh-
rend der Einlieferung ins Spital.

Die Witwe des Mannes for-
derte nun Schadenersatz und
klagte beide Ärzte. Der Anästhe-
sist hätte mit dem Zahnarzt
Rücksprache halten müssen,
meinte die Frau. Die Mediziner
argumentierten damit, dass kei-
ne Vorschrift den Zahnarzt ver-
pflichte, den Anästhesisten über
die Allergien des Patienten zu in-
formieren.

Das Landesgericht St. Pölten
wies die Klage der Witwe ab. Es
sei zwar grenzwertig, dass der
Anästhesist das Aufklärungsge-
spräch erst kurz vor dem Eingriff
geführt habe. Aber beide Ärzte
hätten ausreichend informiert.

Das Oberlandesgericht Wien
bestätigte diese Entscheidung.
Jeder Arzt habe ein eigenes
Anamnesegespräch zu führen,
meinte es. Und ein Patient sei da-
bei stets zur aktiven Mitarbeit
verpflichtet.

OGH: Zahnarzt ist mitschuldig
Auch der Oberste Gerichtshof
(OGH) kam zum Schluss, dass
dem Anästhesisten kein Vorwurf
zu machen ist. Beim Zahnarzt
schaue die Sache anders aus.
Dieser habe den Patienten gezielt
in einem Formblatt auf seine
Vorleiden hin befragt. Unter die-
sen Umständen dürfe man als
Patient davon ausgehen, dass das
dort Vermerkte bei der Behand-
lung auch berücksichtigt werde.
Dafür hätte der Zahnarzt durch
organisatorische Maßnahmen
sorgen müssen, meinte der OGH.

Dem Patienten aber müsse
man ein „massives Mitverschul-
den“ anlasten, befanden die
Höchstrichter. Denn er habe
dem Anästhesisten die Allergie
verschwiegen. Unterm Strich be-
fand der OGH (6 Ob 179/19w),
dass der Zahnarzt und der Pa-
tient zu gleichen Teilen schuld
an dem Unglück seien. Dement-
sprechend bekommt die Witwe
nun zwar doch noch Schadener-
satz, aber nur die Hälfte dessen,
was ihr sonst zustünde.

Absetzposten Home-Office
auch für Angestellte geboten?
Steuerrecht. Die von der Koalition angekündigte Entlastung nur für
(Klein-)Unternehmen könnte verfassungswidrig sein.

VON BENEDIKT KOMMENDA

Wien. Die durch Corona schlagartig
gewachsene Verbreitung der Arbeit
zu Hause befeuert die Diskussion
über die Absetzbarkeit häuslicher
Arbeitszimmer neu. Wo immer
möglich arbeiten Angestellte zu
Hause, die sonst in die Arbeit ge-
hen. Das wirft die Frage auf, ob sie
die Kosten dafür – zum Beispiel
Miete, Strom, Internet – anteilig
steuerlich absetzen können.

Noch vor Ausbruch der Krise
hat die Regierung angekündigt,
Kleinunternehmen die Arbeit zu
erleichtern und die Absetzbarkeit
von Arbeitszimmern in der Woh-
nung zu erweitern. Das soll vor al-
lem Start-ups und Ein-Personen-
Unternehmen helfen.

Derzeit gehen diese Kosten nur
dann als Betriebsausgaben/Wer-
bungskosten durch, wenn der
Steuerpflichtige dort den Mittel-
punkt seiner Arbeit hat und den
Raum fast nur beruflich nutzt. Die
Rechtsprechung akzeptiert das bei
Schriftstellern, Sachverständigen
oder Berufsmusikern, stets unter
der Voraussetzung, dass sie einen
eigens der Arbeit oder dem Üben
gewidmeten Raum im Wohnungs-
verband haben. Lehrer, Vortragen-
de oder Aufsichtsräte hingegen
können nicht einmal mit einem
solchen Raum die Kosten steuer-

lich geltend machen; denn obwohl
sie vielfach auch zu Hause arbei-
ten, soll der Mittelpunkt ihrer Be-
rufstätigkeit woanders liegen.

Platznot in Startphase
Für die Regierung entspricht das
nicht mehr der Arbeitswelt von Un-
ternehmern. „Gerade in der Start-
up-Phase werden Räumlichkei-
ten – aus Platznot – oft gleichzeitig
für berufliche und private Zwecke
genutzt“, hieß es in einem Minis-
terratsvortrag. Auch würden Räu-
me mit anderen Jungunterneh-
mern geteilt, und es gebe Berufsbil-
der ohne Büro im Mittelpunkt.

Deshalb will die Regierung ab
1. Jänner 2021 im betrieblichen
Bereich die Kosten für Arbeitszim-
mer bis 100 Euro monatlich ab-
setzbar machen, „wenn für die Tä-
tigkeit kein anderer passender Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht“.
Eine Jungunternehmerin, die zum
Beispiel IT-Dienstleistungen von
der Wohnzimmercouch aus anbie-
tet, könnte davon profitieren, wo-
bei die Regierung einfache Pau-
schalierungen prüfen will.

Aus Expertensicht könnte die
Steuererleichterung allerdings we-
gen des Verfassungsgebots der
Gleichbehandlung auch Angestell-
ten zustehen. „Man kann schon
fragen, warum sie nicht bei allen
Steuerpflichtigen möglich sein

soll“, sagt KPMG-Partner Chris-
toph Plott, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater. Plott denkt an
Dienstnehmer, die im Büro einen
geteilten Arbeitsplatz haben und
von denen der Dienstgeber erwar-
tet, einen Teil ihrer Arbeit zu Hause
zu erledigen. „Wenn ohnehin eine
Deckelung besteht, warum bleiben
die außen vor?“, fragt Plott. Dass
ein überhöhter Aufwand für Luxus-
wohnungen zulasten des Fiskus
gehe, sei bei monatlich maximal
100 Euro nicht zu befürchten.

„Bei der konkreten Ausgestal-
tung werden verfassungsrechtliche
Vorgaben selbstverständlich zu be-
rücksichtigen sein“, sagt dazu Fi-
nanzministeriumssprecher Johan-
nes Pasquali. Da Unselbstständige
in aller Regel einen Arbeitsplatz zur
Verfügung gestellt bekommen bzw.
den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit
nicht im Arbeitszimmer haben, er-
scheine es aber zulässig, die neue
Regelung auf selbstständig Er-
werbstätige zu beziehen.

Plott bleibt beim Vorschlag:
„Home-Office wird auch nach der
Krise stärker genutzt werden, wenn
es jetzt funktioniert. Die 100 Euro
pro Monat wären ein guter Ansatz,
würden sie aliquotiert auf die pro
Woche angeordneten Home-Of-
fice-Tage berücksichtigt.“ Das wä-
ren 40 Euro pro Monat, wenn zwei
Tage pro Woche vereinbart sind.

Jungunternehmer, die von zu Hause aus arbeiten, sollen entlastet werden. [ Getty Images ]

Die Coronakrise und der abgesagte Krönungszug
Wegfall der Geschäftsgrundlage. Eine eher exotische Rechtsfigur rückt schlagartig ins Zentrum von juristischen Auseinandersetzungen.

VON MAX LEITNER

Wien. Wer vor der Coronakrise Ver-
träge geschlossen hat, sieht sich im
Erfüllungsstadium nun häufig mit
unerwarteten Umständen kon-
frontiert, die ein Festhalten am
Vertrag unzumutbar erscheinen
lassen. Die Lehre von der Ge-
schäftsgrundlage und deren Weg-
fall kreist um die Möglichkeit, sich
von Verträgen zu lösen, wenn die
von den Parteien als selbstver-
ständlich erachteten Umstände
wegfallen. Diese in der Krisenzeit
nach dem Ersten Weltkrieg entwi-
ckelte und etwas verstaubte
Rechtsfigur tritt nun in den Fokus
des praktischen Interesses.

Die Lehrbuchbeispiele zur Ge-
schäftsgrundlage stammen aus fer-
ner Zeit: Ein Fensterplatz wird zur
Besichtigung eines Krönungszugs
gemietet, der in weiterer Folge ab-
gesagt wird. Ein Fabrikant schließt
vor dem Ersten Weltkrieg einen In-

seratenvertrag auf mehrere Jahre
ab; nach Kriegsausbruch können
die angepriesenen Waren nicht
mehr hergestellt werden. Mit der
Irrtumsanfechtung kommt man
der Geschäftsgrundlagenproble-
matik nicht bei, weil der Irrtum
über Zukünftiges in der Regel ein
unbeachtlicher Motivirrtum ist.
Zur Bedingung werden die Um-
stände wiederum regelmäßig nicht
gemacht, weil die Parteien sie als
so sicher annehmen, dass sie dies
nicht für nötig halten.

Idee aus Zwischenkriegszeit
In Österreich entwickelte Oskar
Pisko (1876–1939) in der krisenge-
schüttelten Zwischenkriegszeit im
Wege der Gesamtanalogie aus
mehreren Einzelbestimmungen
des ABGB seine Lehre von der Ge-
schäftsgrundlage, der die Recht-
sprechung bis auf den heutigen
Tag weitgehend folgt. Pisko – und
mit ihm grundsätzlich die Judika-

tur – knüpft die Anfechtungsmög-
lichkeit eines Vertrages wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage
an drei Voraussetzungen:
I Die Vertragsparteien müssen
bei Vertragsschluss mit Selbstver-
ständlichkeit vom Bestehen, Fort-
bestehen oder künftigen Eintritt
geschäftstypischer Voraussetzun-
gen ausgehen, die jedermann mit
einem solchen Geschäft verbindet,
und dann in ihrer Erwartung ent-
täuscht werden.
I Ein Vertragspartner kann sich
nicht auf den Wegfall oder das
Fehlen der typischen Vorausset-
zungen berufen, die der eigenen
Sphäre zuzuordnen sind: Obwohl
etwa die Hochzeit bei der Bestel-
lung einer Hochzeitstorte zweifels-
frei geschäftstypische Vorausset-
zung ist, kann sich der Werkbestel-
ler nicht auf den Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage berufen, wenn
die Braut kalte Füße bekommt.
I Auf den Wegfall einer typischen

Voraussetzung kann man sich nur
bei Unvorhersehbarkeit berufen.
Für Vorhersehbares kann ja Vor-
sorge getroffen werden.

Alptraum für Studenten
Geschäftsgrundlage und „Lehre
Piskos“ waren in den letzten Jahr-
zehnten durchaus Gegenstand des
akademischen Diskurses und so
manchen studentischen Alptraums
vor der Prüfung. In dieser Zeit, die
von unerwarteten Krisen weitge-
hend verschont blieb, führte die
Lehre von der Geschäftsgrundlage
in der Praxis aber ein Schattenda-
sein. In der Coronakrise bietet sie
nun den Schlüssel für die zentrale
zivilrechtliche Frage: Kann sich ein
Vertragspartner wegen der durch
die Pandemie maßgebend geän-
derten Umstände aus dem Vertrag
lösen? Dies wird oft zu bejahen
sein: Die durch Covid-19 ausgelös-
ten Einschränkungen des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen

Lebens bieten eine Unzahl von
Beispielen des Wegfalls von jeweils
geschäftstypischen Voraussetzun-
gen, von denen die Vertragspartei-
en bei Vertragsschluss mit Selbst-
verständlichkeit ausgegangen sind.
Die Pandemie ist grundsätzlich
nicht der eigenen Sphäre eines
Vertragspartners zuzuordnen und
war selbstverständlich nicht vor-
hersehbar.

Aufgrund der zu erwartenden
großen Zahl an durch Corona aus-
gelösten Rechtsstreitigkeiten ist
davon auszugehen, dass das
Rechtsinstitut der Geschäftsgrund-
lage und deren Wegfall in den
nächsten Wochen und Monaten
ins Zentrum der juristischen Über-
legungen tritt. Für neue Lehrbuch-
fälle für die nächsten hundert Jah-
re scheint gesorgt.
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